
  

  
  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         07.06.2024 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Planungsangelegenheiten vom 04.06.2024: 

 
zu 6.1 Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Änderung 

des §2 der Erhaltungssatzung Nr.55 Gartenstadt Gesundbrunnen 
Vorlage: VII/2024/07253 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  zurückgezogen 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, eine Beschlussvorlage dem Stadtrat bis September 2024 
vorzulegen zur Änderung der derzeitigen Erhaltungssatzung Nr. 55 Gartenstadt 
Gesundbrunnen im § 2 Erhaltungsziel/sachlicher Geltungsbereich. Darin ist zu formulieren, 
unter welchen Voraussetzungen bei Erhalt der städtebaulichen Struktur Anpassungen 
erlaubt werden, wie: 

 Barrierefreier Zugang zu den Hauseingängen 

 Photovoltaik und Solarthermieanlagen 

 Errichtung von Wärmepumpen  

 Stellplätze für Fahrräder, Seniorenmobile, Rollatoren, Kinderwagen, Mülltonnen, 
Kleinfahrzeuge, Elektromobile 

 Lademöglichkeit am Stellplatz 
 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Stellv. Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         07.06.2024 
 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Planungsangelegenheiten vom 04.06.2024: 

 
zu 6.2 Antrag der Fraktion MitBürger zur Aufstellung einer 

Gestaltungssatzung für den Bereich der Altstadt 
Vorlage: VII/2023/06465 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  zugestimmt nach Änderungen 
 
 

 

Beschlussempfehlung: 
 

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, dem Stadtrat bis spätestens März 2024 eine 
Beschlussvorlage zur Aufstellung auch die Anwendbarkeit einer 
Gestaltungssatzung für den Marktplatz und ggf. weitere Bereiche die der Altstadt 
der Stadt Halle (Saale) zu prüfen vorzulegen. Im Rahmen des Leitbildprozesses 
ist dabei zu untersuchen, ob das Instrument der Gestaltungssatzung zu einer 
qualitativen Verbesserung beitragen kann. 

2. Der konkrete räumliche Geltungsbereich der Gestaltungssatzung wird im Rahmen 
des Aufstellungsbeschlusses definiert. 

3. Der Stadtrat regt an, betroffene Akteure sowie den Gestaltungsbeirat der Stadt Halle 
(Saale) bei der Erarbeitung der Satzung einzubinden sowie einen Leitfaden zu 
entwickeln, welcher als Arbeitshilfe zur Anwendung der Satzung dienen kann. 

 
 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Stellv. Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         07.06.2024 
 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Planungsangelegenheiten vom 04.06.2024: 

 
zu 6.3 Antrag der Fraktion MitBürger zur Durchführung eines Wettbewerbs 

zur Freiflächengestaltung der Ostseite des Marktplatzes 
Vorlage: VII/2024/06966 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich abgelehnt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Stadtverwaltung wird im Rahmen der Erarbeitung des Leitbildes für den 

Marktplatz beauftragt, auch die Einordnung des Barockflügel-Portals des Alten 

Rathauses am Originalstandort im Zusammenhang mit einer einen Wettbewerb 

zur Freiflächengestaltung der Ostseite des Marktplatzes zu prüfen unter 

Einbeziehung der Aufstellung des Barockflügel-Portals des Alten Rathauses am 

Originalstandort durchzuführen. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, eine Kostenschätzung für die Durchführung des 

Wettbewerbs vorzunehmen und die dafür erforderlichen Mittel in den Haushaltsplan 

2026 einzustellen. 

 
 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Stellv. Protokollführerin 
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